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Produkt

§ 4. zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 185/1999

§ 4. Produkt ist jede bewegliche körperliche Sache, auch wenn sie ein Teil einer anderen beweglichen Sache oder mit einer unbeweg-
lichen Sache verbunden worden ist, einschließlich Energie.

Haftungsausschlüsse

§ 8. zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 185/1999

§ 8. Die Haftung kann nicht durch den Mangel eines Verschuldens, sondern nur durch den Nachweis ausgeschlossen werden, daß
1. der Fehler auf eine Rechtsvorschrift oder behördliche Anordnung
      zurückzuführen ist, der das Produkt zu entsprechen hatte,
2. die Eigenschaften des Produkts nach dem Stand der Wissenschaft
      und Technik zu dem Zeitpunkt, zu dem es der in Anspruch
      Genommene in den Verkehr gebracht hat, nicht als Fehler erkannt
      werden konnten oder
3. - wenn der in Anspruch Genommene nur einen Grundstoff oder ein
      Teilprodukt hergestellt hat - der Fehler durch die Konstruktion
      des Produkts, in welches der Grundstoff oder das Teilprodukt
      eingearbeitet worden ist, oder durch die Anleitungen des
      Herstellers dieses Produkts verursacht worden ist.

§ 19a. zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 98/2001

§ 19a. (1) § 1 Abs. 1 Z 2, § 2, § 9, § 13, § 15 Abs. 2 und § 17 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 95/1993 treten zu demselben
Zeitpunkt in Kraft wie das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraums *1).
(2) Die Neufassung dieser Bestimmungen ist auf Schäden durch Produkte, die vor dem im Abs. 1 genannten Zeitpunkt in
Verkehr gebracht worden sind, nicht anzuwenden.
(3) Die §§ 4 und 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 185/1999 treten mit 1. Jänner 2000 in Kraft. Die Neufassung
dieser Bestimmungen ist auf Produkte, die vor dem 1. Jänner 2000 in Verkehr gebracht worden sind, nicht anzuwenden.
(3) Die §§ 2 und 19a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 98/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft. § 2 ist in dieser
Fassung auf Schäden durch Produkte, die vor diesem Tag in Verkehr gebracht worden sind, nicht anzuwenden.

*1) Die Kundmachung des Abkommens und seines Inkrafttretens wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.
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